
 
Gebührenverzeichnis zur Sondernutzungsgebührensatzung 
 
zu § 5 Abs. 1 der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen 
 

Nr.  Gegenstand Gebühren in Euro  

  Jahr Monat Tag 

I. Anbieten von Waren und 
Leistungen gegen Entgelt oder 
mit sonstiger 
Gewinnerzielungsabsicht 

   

1. Verkaufswagen, -container und 
ähnliche Einrichtungen  
 

  
50,00 – 
1000,00 

 

2. vorübergehend aufgestellte 
Verkaufsstände und sonstige 
Verkaufsflächen 

  10,00 – 500,00 

3. Warenauslagen je qm    
5,00 bis 
10,00 
 

 

4. Tische, Sitzgelegenheiten und 
ähnliche Einrichtungen zum Betrieb 
einer Freisitzfläche vor Gaststätten 
und ähnlichen Betrieben je qm  

  
0,50 bis 
10,00 

 

5. Ausstellungen, Gastspiele, 
Vorführungen und sonstige 
Veranstaltungen 

  30,00 – 500,00 

     

II. Werbung    

1. mobile Geschäftswerbung (z. B. 
Klappständer) oder Sonderformen   

100,00– 
300,00 

anteilig 12tel  

2. Werbeaktionen vor dem eigenen 
Geschäft z. b. bei Jubiläen oder 
ähnlichem  
 

  10,00 – 500,00 

3. Plakatwerbung für Veranstaltungen 
und ähnliches pro angefangener qm  
 

1,00 – 10,00  



III. Anlagen und Einrichtungen    

1. Baustelleneinrichtungen wie z. B. 
Gerüste, Bauhütten, Arbeitswagen, 
Baumaschinen und Baugeräte 
einschließlich Hilfseinrichtungen wie 
Zuleitungskabel, 
Baugrubenumschließungen 
je qm beanspruchte Fläche 

  
1,00 – 15,00 

 

2. Lagerung von Gegenständen aller 
Art, soweit nicht nach Nr. 1 bei einer 
Dauer von mehr als 2 Tagen 
je qm beanspruchte Fläche 

  0,50 – 10,00 

3. Einbauten in Straßen- und 
Gehwegflächen 

a) Stufen und Treppen je 
angefangene qm 

b) Licht- und Einwurfschächte 
je angefangener qm 

einmalig 
50,00 – 
500,00 
 

  

4. sonstige Anlagen und Einrichtungen 
 z. B. Vordächer , 
Ausstellungsvitrinen, Markisen 

einmalig 
25,00 bis 
1000,00 

  

5. Gebührenfrei sind die  Anlagen 
nach Nr. 3 und 4 die bei 
Inkrafttreten der früheren Satzung 
vom 10.12.1981 bereits vorhanden 
und genehmigt waren. 

   

     

IV. Sonstige Sondernutzungen    

1. Informationsstände 
 

  10,00 – 100,00 

2. Informationsveranstaltungen u.ä, 
Veranstaltungen (nicht gewerblich) 

  30,00 – 500,00 
 

3. sonstige Sondernutzungen   5,00 – 100,00 

     


